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Informationen zum KiTa-Qualitätsgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 16. Dezember 2022 hat der Bundesrat dem KiTa-Qualitätsgesetz zugestimmt. Mit

dem KiTa-Qualitätsgesetz wird das Gute-KiTa-Gesetz über das Jahr 2022 hinaus bis

Ende 2024 fortgeführt und auf Grundlage der Ergebnisse des Monitorings und der Eva-

luation weiterentwickelt. Ziel des neuen Gesetzes ist es, die Qualität in der Kindertages-

betreuung bundesweit weiter zu steigern.

Das KiTa-Qualitätsgesetz sieht vor, dass die Länder über 50 Prozent der Mittel in sie-

ben vorrangige Handlungsfelder investieren:

· Bedarfsgerechtes Angebot

· Fachkraft-Kind-Schlüssel

· Gewinnung und Sicherung von qualifizierten Fachkräften

· Starke Leitung

· Sprachliche Bildung

· Maßnahmen zur kindlichen Entwicklung, Gesundheit, Ernährung und Bewegung

· Stärkung der Kindertagespflege
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Soweit diese Schwerpunktsetzung sichergestellt ist, können die Länder auch Maßnah-

men, die bereits Gegenstand der Bund-Länder-Verträge zum Gute-KiTa-Gesetz waren,

fortsetzen. Maßnahmen, die erst 2023 neu begonnen werden, müssen ausschließlich in

den vorrangigen Handlungsfeldern ergriffen werden.

Die Priorisierung und Fokussierung auf die oben benannten Handlungsfelder sind auf

Grundlage der Empfehlungen der Evaluation und unter Berücksichtigung der Ergeb-

nisse des Monitorings zum Gesetz nachvollziehbar. Das Land Baden-Württemberg

hatte sich im Zuge des Gute-KiTa-Gesetzes dafür entschieden, aufbauend auf den Pakt

für gute Bildung und Betreuung die Bundesmittel ausschließlich für qualitative Maßnah-

men zu verwenden.

Auch in der Umsetzung des KiTa-Qualitätsgesetzes wird die Gewährung der pädagogi-

schen Leitungszeit in Baden-Württemberg weitergeführt. Zudem werden wir Mittel aus

dem KiTa-Qualitätsgesetz einsetzen, um die Arbeit der Sprach-Kitas fortsetzen zu kön-

nen.

Wir werden nun zügig in die Vertragsverhandlungen mit dem Bund einsteigen, so dass

wir die (weitere) Umsetzung der angedachten Maßnahmen nach Abschluss der Ver-

träge aller Länder mit dem Bund beginnen bzw. fortführen können. Für die Gewährung

der Leitungszeit wurden die landesrechtlichen Regelungen im Kindertagesbetreuungs-

gesetz über den 31. Dezember 2022 hinaus verlängert.

Die Qualität der frühkindlichen Bildung ist entscheidend für eine erfolgreiche Bildungs-

biografie und gute Teilhabemöglichkeiten unserer Kinder. Gerade die frühen Lebens-

jahre haben einen großen Einfluss auf die persönliche und soziale Entwicklung eines

Kindes. Das KiTa-Qualitätsgesetz gibt uns die Möglichkeit, Qualitätsprozesse, die wir

bereits angestoßen haben, weiter voranzubringen und zu stärken.

Ich danke Ihnen für Ihren unermüdlichen Einsatz und Ihre Leistungen in diesem weiter

sehr herausfordernden Jahr. Ich wünsche Ihnen eine frohe und gesegnete Weihnachts-

zeit. Kommen Sie gut in ein gesundes und glückliches neues Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Volker Schebesta MdL


